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1 Fördermaßnahmen 

Laut der Sonderrichtlinie zur Umsetzung und Durchführung der Förderung gemäß 

Waldfondsgesetz gibt es insgesamt zehn Maßnahmen, die gefördert werden. Für 

folgende Maßnahmen gilt der Landeshauptmann und in weiterer Folge die 

Landesforstdirektion als Förderabwicklungsstelle: 

 M1 Wiederaufforstung und Pflegemaßnahmen nach Schadereignissen 

 M2 Maßnahmen zur Regulierung der Baumartenzusammensetzung zur 

Entwicklung klimafitter Wälder 

 M4 Errichtung von Nass- und Trockenlagern für Schadholz 

 M5 Mechanische Entrindung und andere vorbeugende 

Forstschutzmaßnahmen 

 M6 Maßnahmen zur Waldbrandprävention 

1.1 M1 Wiederaufforstung und Pflegemaßnahmen nach Schadereignissen 

In der Maßnahme 1 werden der Wiederaufbau des forstlichen Potentials, 

Pflegemaßnahmen und Maßnahmen gegen Wildschäden gefördert. Im Online Antrag 

gibt es folgende Einzelmaßnahmen zur Auswahl: 

 Aufforstungsmaßnahmen (WEP 1, WEP S2/S3) 

 Jagdliche Konzepte (WEP 1, WEP 2-3) 

 Kultursicherung (WEP 1, WEP 2-3) 

 Technische Begleitmaßnahmen (WEP 1, WEP 2-3)  

 Vorbereitung (WEP 1, WEP 2-3)  

 Zäune (WEP 1, WEP 2-3)  

1.2 M2 Maßnahmen zur Regulierung der Baumartenzusammensetzung zur 

Entwicklung klimafitter Wälder 

In der Maßnahme 2 werden Aufforstungen, Kulturpflege, Pflegemaßnahmen sowie 

Beerntungen von Samenbäumen und dessen Aufbereitung gefördert. Im Online 

Antrag gibt es folgende Einzelmaßnahmen zur Auswahl: 

 Aufforstungsmaßnahmen (WEP W2/W3) 

 Dickungspflege (WEP 1, WEP 2-3) 

 Durchforstung (WEP 1, WEP 2-3) 

 Samenbeerntung und Aufbereitung 
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1.3 M4 Errichtung von Nass- und Trockenlagern für Schadholz 

In der Maßnahme 4 werden die Errichtung von Nass- und Trockenlagerplätzen, 

Transport und Manipulation von Schadholz zu und von den Nass- und Trockenlagern 

sowie Konzepte und Machbarkeitsstudien betreffend Schadholzlogistik gefördert. Im 

Online Antrag gibt es folgende Einzelmaßnahmen zur Auswahl: 

 Errichtung Holzlagerplätze 

 Schadholztransport u. Manipulation 

 Konzepte Machbarkeitsstudien Schadholzlogistik 

1.4 M5 Mechanische Entrindung und andere vorbeugende 

Forstschutzmaßnahmen 

In der Maßnahme 5 werden die Adaption von Spezialgeräten, maschinelle 

Entrindung und vorbeugende Forstschutzmaßnahmen gefördert. Im Online Antrag 

gibt es folgende Einzelmaßnahmen zur Auswahl: 

 Maschinelle Entrindung Schadholz 

 Vorbeugender Forstschutz 

(Mulchen, Hacken, Fangbaumvorlage, Rüsselkäferbekämpfung, 

Aufarbeitung von Einzelschäden) 

2 Einreichung Förderantrag 

Die Antragstellung erfolgt ausschließlich online mit Hilfe des Antragsformulars. Unter 

Waldfonds - Maßnahmenpaket für die Forstwirtschaft - Land Niederösterreich 

(noe.gv.at) findet man unter den jeweiligen Maßnahmen den passenden Link zum 

Online Antragsformular. Für jede Maßnahme ist ein separater Förderantrag zu 

stellen. 

M1 Link 

M2 Link 

M4 Link 

M5 Link 

M6 Link 

 

Der Förderantrag kann nicht abgespeichert werden. Vor Antragstellung sollten alle 

notwendigen Unterlagen (Lageplan, Beratungsprotokolle, shape files) vollständig zur 

Verfügung stehen. 

https://noe.gv.at/noe/Forstwirtschaft/Waldfonds_Massnahmenpaket_fuer_die_Forstwirtschaft.html
https://noe.gv.at/noe/Forstwirtschaft/Waldfonds_Massnahmenpaket_fuer_die_Forstwirtschaft.html
https://portal.tirol.gv.at/FormsWeb/fr/oesterreich/1/new?empfaengerGvOuId=AT:L3&sparte=M1
https://portal.tirol.gv.at/FormsWeb/fr/oesterreich/1/new?empfaengerGvOuId=AT:L3&sparte=M2
https://portal.tirol.gv.at/FormsWeb/fr/oesterreich/1/new?empfaengerGvOuId=AT:L3&sparte=M4
https://portal.tirol.gv.at/FormsWeb/fr/oesterreich/1/new?empfaengerGvOuId=AT:L3&sparte=M5
https://portal.tirol.gv.at/FormsWeb/fr/oesterreich/1/new?empfaengerGvOuId=AT:L3&sparte=M6
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In der folgenden Abbildung ist die erste Seite des Antrages zu sehen. Hier wird die 

jeweilige Fördersparte (M1, M2, …) angezeigt und die Fördervoraussetzungen sind 

zur Kenntnis zu nehmen. Der Förderwerber wird unter anderem darauf hingewiesen, 

dass ohne AMA Betriebsnummer bzw. Klientennummer kein Antrag gestellt werden 

kann. Es müssen alle Bedingungen zur Kenntnis genommen werden, um mit dem 

Antrag fortzufahren.  

 

Abbildung 1 - Erste Seite Online Antrag 

Im nächsten Schritt werden die Daten des Antragstellers erhoben. Dazu muss der 

Personentyp ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen „Selbstständige – 

freiberufliche Tätige – Einzelunternehmen“ und „Juristische Personen und sonstige“. 
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Sollte man beim Befüllen der Felder Hilfe benötigen, gibt es die Möglichkeit auf das 

Informationszeichen vor der Feldbezeichnung zu klicken.  

 

Abbildung 2 - Antragsteller 

Nach der passenden Auswahl des Personentypen erscheinen die dazugehörigen 

Felder. Sollte es Vertretungsbefugte geben, so sind diese Mittels dem Feld 

Vertretung anzugeben.  

Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet. Sollten sie nicht ausgefüllt 

werden, erscheint eine Fehlermeldung.  

 

Im Schulungsbeispiel stellt ein Forstbetrieb > 1000 ha Waldfläche einen Antrag auf 

Wiederaufforstung mit Kulturpflege und Zäunung.  
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Abbildung 3 - Antragsteller ausgefüllt 

 

Abbildung 4 - Vertretung ausgefüllt 
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Unter Bankverbindung sollte jene Bankverbindung angegeben werden, die auch bei 

der AMA angegeben wurde. Das Antragsformular überprüft im Hintergrund ob die 

angeführte Bankverbindung tatsächlich existiert.  

 

Abbildung 5 - Eingabe Bankverbindung 

Im nächsten Schritt wird das zu fördernde Projekt näher beschrieben. Die Sparte ist 

bereits vorausgefüllt und kann nicht mehr geändert werden. Im Feld Bezeichnung 

sollte das Projekt eine eindeutige Bezeichnung bekommen. Im Schulungsbeispiel 

wurde die Bezeichnung „Aufforstung Rev. Sonnseite“ genannt. 

Der Beginn der Maßnahme darf nicht vor dem Datum der Antragstellung liegen. 

Unter Projekt-Gemeinde ist jene Gemeinde einzutragen, in der das Projekt 

umgesetzt wird bzw. wo der Großteil des Projektes umgesetzt wird. Die Frage nach 

dem Beginn der Projektmaßnahme muss mit nein beantwortet werden. Sollte bereits 

vor Antragstellung mit dem Projekt begonnen worden sein, ist eine Förderung nicht 

möglich. 

 

Abbildung 6 - Projekt 
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Unter dem Punkt „Projektmaßnahmen“ werden die Einzelmaßnahmen angeführt. Für 

jede Maßnahme ist eine eigene Zeile auszufüllen. Im Schulungsbeispiel haben wir 

zwei Teilflächen. Auf Teilfläche 1 wird eine Wiederaufforstung samt Kulturpflege und 

Zäunung durchgeführt. Auf Teilfläche 2 wird um Förderung für die Maßnahmen 

Aufforstung und Kulturpflege angesucht. Unter Einzel-Maßnahme muss die 

passende Maßnahme ausgewählt werden. Dabei ist darauf zu achten, welche WEP-

Kennzahl für das Grundstück gilt. Im Beispiel gilt für die Grundstücke WEP 1. 

 

 

Abbildung 7 - Projektmaßnahmen 

Für jede Projektmaßnahme erscheint nun ein eigenes Formular. Die Daten für das 

Formular sind dem Beratungsprotokoll zu entnehmen.  

Als Pflichtfelder gekennzeichnet, müssen die Katastralgemeinde und die 

Grundstücksnummer angeführt werden. Sollte sich die Maßnahme über mehrere 

Grundstücke erstrecken, so muss jedes Grundstück durch Hinzufügen einer neuen 

Zeile ergänzt werden.  

Unter Standardkostenart findet man die Baumartenauswahl. Die Baumarten samt 

Pflanzenanzahl sind dem Beratungsprotokoll zu entnehmen. Durch „Zeile 

hinzufügen“ können zusätzliche Zeilen für Baumarten hinzugefügt werden. Es ist 

darauf zu achten, dass 75 % der aufgeforsteten Pflanzen sich an der natürlichen 

Waldgesellschaft orientieren. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass nur 25 % 

Gastbaumarten gefördert werden. In FFH Gebieten dürfen keine Gastbaumarten 

gefördert werden.  

Nach Eingabe der WEP-Kennzahl und der Förderfläche in Hektar kommt man mit der 

Schaltfläche „weiter“ zur nächsten Projektmaßnahme.  
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Abbildung 8 - Details Projektmaßnahme Aufforstung 

Sollte ein Einzelschutz beantragt werden, so ist dieser unter der 

Aufforstungsmaßnahme zu finden. Unter den Standardkostenarten ist die Kostenart 

Einzelschutz bei selt. BA – Stk zu finden.  

 

Bei der Kulturpflege müssen wieder Katastralgemeinde und Grundstücksnummer 

ausgefüllt sein. Unter Standardkostenart ist Kulturpflege auszuwählen und im Feld 

Menge die Anzahl der Forstpflanzen zu ergänzen. Eine Kulturpflege kann nur in 

Verbindung mit einer Wiederaufforstung gefördert werden.  
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Abbildung 9 – Details Projektmaßnahme Kulturpflege 

 

Bei den Zäunen ist unter der Standardkostenart der gewünschte Zaun zu wählen. 

Die Einzäunung von Freiflächen und Naturverjüngung wird in lfm angegeben, 

Kontrollzäune in Stück. Zäunungen auf Freiflächen können nur in Verbindung mit 

einer Wiederaufforstung gefördert werden.  

 

 

Abbildung 10 - Details Projektmaßnahme Zäune 
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Wurden alle Maßnahmen vollständig ausgefüllt, kommt man zu den Sonstigen 

Mitteln. Sollten für das zu fördernde Vorhaben sonstige öffentliche Mittel oder 

Versicherungsleitungen beantragt bzw. in Anspruch genommen werden, müssen 

diese hier angeführt werden. Sollten keine sonstigen Mittel bezogen werden, ist nein 

auszuwählen.  

 

Abbildung 11 - Sonstige Mittel erhalten 

 

Abbildung 12 - Keine sonstigen Mittel 

Nach den Sonstigen Mitteln kommt man zu den Beilagen. Hier befindet sich der 

Hinweis, dass eine Erledigung des Antrages nur möglich ist, wenn alle erforderlichen 

Unterlagen angeschlossen sind. Ohne Beilage kann der Förderantrag nicht 

abgesendet werden. Verpflichtende Beilagen sind ein Lageplan sowie das 

Beratungsprotokoll. Betriebe über 100 ha Waldfläche haben zusätzlich shape files 

bezüglich der Förderflächen bereitzustellen.  
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Abbildung 13 – Beilagen 

 

Bevor man den Antrag absenden kann, muss noch die Verpflichtungserklärung zur 

Kenntnis genommen werden.  
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Abbildung 14 - Verpflichtungserklärung 

Am Ende des Online Antrags kommt eine Kontrollseite, wo nochmals alle 

eingegebenen Daten kontrolliert werden können. Sollten alle Angaben korrekt sein, 

kann der Förderantrag durch Klick auf „senden“ abgesendet werden. Danach öffnet 

sich ein Fenster, wo der Förderwerber gefragt wird, ob er mittels Handy-Signatur 

senden möchte. Möchte er ohne elektronische Unterschrift absenden, muss er auf 

Senden klicken. Anschließen kommt der Förderantrag direkt zur 

Landesforstdirektion. 
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Abbildung 15 - Handy-Signatur 

 

Nach dem Sendevorgang erscheint die Bestätigung, dass das Formular gesendet 

wurde. Zusätzlich wird eine Bestätigung des Formulareinganges an die 

angegebenen E-Mail-Adresse gesendet. Es ist auch möglich, die Zusammenfassung 

des Förderantrages als pdf herunterzuladen.  

 

 

 

Abbildung 16 - Sendebestätigung Förderantrag 

  



Schulungsunterlagen Online Antrag Waldfonds Land u. 
Forstbetriebe  Seite 15 von 17 

3 Wichtige Infos zu den Fördermaßnahmen  

3.1 M1  

Wiederaufforstung 

 Mehr als 75 % der aufgeforsteten Pflanzen müssen sich an der natürlichen 

Waldgesellschaft orientieren. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass bis max. 

25 % der geförderten Pflanzen auch Gastbaumarten sein können. 

 In FFH Gebieten dürfen keine Gastbaumarten gefördert werden. 

 Es sind geeignet Herkünfte zu verwenden. 

 Ökologisch wertvolle, seltene Baumarten nicht bestandesbildend dürfen 

maximal 100 Stück/ha gepflanzt werden.  

 

Mulchen 

 Als Bodenvorbereitung wird Mulchen in Kombination mit einer geförderten 

Aufforstung mit Schwerpunkt Eiche gefördert.  

 Mulchen wird auch in Kombination mit einer geförderten Aufforstung gefördert, 

wenn der Vorbestand von Götterbaum oder Robinie dominiert wurde. 

 

Zäune 

 Zäune sind mindestens 10 Jahre funktionstüchtig zu erhalten. 

 Nach der Funktionserfüllung sind die Zäune vom Förderwerber sachgerecht 

zu entfernen. 

 Zwischen zwei Zaunflächen muss an der engsten Stelle ein Mindestabstand 

(innerhalb der Betriebsfläche) von 100 m sein und es dürfen max. je Zaun 

0,5 ha Verjüngungsfläche eingezäunt werden.  

 Beträgt der Tannenanteil/Eichenanteil auf einer Verjüngungsfläche mehr als 

60 %, dann ist max. 1 ha zulässig. 

 

Einzelschutz 

 Beim Einzelschutz von Laubbäumen dürfen nur Schutzkörbe, Gitterschläuche 

und Monosäulen verwendet werden. 

 Einzelschutz bei seltenen Baumarten – maximal 100 Stück/ha 
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Technische Begleitmaßnahmen 

 Bei Querfällungen hat der Durchmesser der Bäume mindestens 40 cm BHD 

zu betragen. 

 Bei Schussschneisen ist ein jagdbetriebliches Konzept verpflichtend 

beizulegen. Die Rodungsbestimmungen des Forstgesetzten sind einzuhalten. 

 Jagdbetriebliche Konzepte haben sich an den Kriterien für eine nachhaltige 

Jagdwirtschaft und Beurteilung der waldbaulichen und wildökologischen 

Situation zu orientieren. 

 

3.2 M2 

Verjüngungs- und Pflegeziele 

 Bei Verjüngung- und Pflegezielen muss ein mind. 75 %iger Anteil heimischer 

Baumarten berücksichtigt werden. Die Pflegeziele dienen letztlich der 

Erreichung der Bestockungsziele in den Endbeständen. 

 

3.3 M4 

Errichtung Nass- und Trockenlager 

 Auf geförderten Trocken- und Nassholzlagern ist im Zeitraum der Behaltefrist 

(5 Jahre) des Vorhabens mindestens 95 % Holz aus den Befall- oder 

Katastrophengebieten Österreichs zu lagern. Der Nachweis ist über 

Lieferscheine zu erbringen.  

 Bei Trockenlagern gelten als Mindestkapazität 1.000 fm Fassungsvermögen 

und bei Nasslagern 5.000 fm.  

 Bei Trockenlagern muss ein Mindestabstand von 500 m zu befallgefährdeten 

Beständen eingehalten werden. 

 

Transport und Manipulation von Schadholz (Beratung ausschließlich durch 

Bezirksförster, LF4) 

 Die Abrechnung kann nur auf Basis einer Messung gemäß ÖHU erfolgen. 

 Der Schadholztransport umfasst nur den LKW- oder Bahntransport von Nadel-

Sägerund- und Industrieholz (keine Biomasse). 

 Trockenlagerkriterien müssen eingehalten werden 
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3.4 M5 

Mechanische Entrindung und andere vorbeugende Forstschutzmaßnahmen 

 Beratung ausschließlich durch Bezirksförster, LF4 

 

Maschinelle Entrindung von Schadholz am Waldort oder am Trockenlagerplatz 

 Entrindung mit Harvesterkopf 

 Entrindung von Einzelbäumen 

 Entrindung: Motorsäge mit Rindenhobel 

 

Vorbeugende Forstschutzmaßnahmen 

 Fangbaumvorlage 

 Mulchen von bruttauglichem Material (ab 1.März 2021) 

 Hacken von bruttauglichem Material (ab 1.März 2021) 

 Rüsselkäferbekämpfung 

 Aufarbeitung Einzelschäden (bei Windwurf und Schneebruch) 

 Monitoring 


